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Die Bedeutung der kirchlichen Friedensethik 1in der
gegenwärtıgen politischen Sıtuation

Wiährend des Ost-West-Konflikts un:! des Kalten Krıeges konzentrierte sıch die
friedensethische Diskussion 1n Kirche un Offentlichkeit auf das Problem der

Abschreckung. Die Schreckensvision eines atomar bzw. mıt ABG-Waf-
fen geführten Weltkriegs 1xiıerte den Streıt der Meınungen auf die Frage, ob ANSC-
sichts des Rısıkos eıner solchen Katastrophe Verteidigung oder auch 1L1UT Verte1idi-
gungsbereitschaft überhaupt och rechtfertigen sel. Heute; scheint CS,
haben WIr eıne völlig andere Sıtuation. Nıcht eın großer Krıeg 1St international
die Hauptsorge, sondern die vielen kleinen Krıege, meı1st Bürgerkriege, verbun-
den mıiıt „ethnıscher Säuberung“, mıt Massenvertreibungen un Flüchtlingsnot.
Nıcht die Massenvernichtungswalften machen heute Angst obwohl S1e nıcht AaUuUs

der Welt sınd un: obwohl die Fähigkeit, sS1€e herzustellen, N1ıe mehr Aaus der Welt
se1n wırd Angst machen eher Terrorkommandos un! die hınter ıhnen stehen-
den Organısatıionen.

Ist also nıcht, könnte I11all iragen, eıne Dahnz Cu«c Friedensethik nöt1g, die
ach den Ursachen dieser Art und Vielfalt VO  e Konflikten iragt und Wege

iıhrer Überwindung sucht? Dıi1e These, die ıch 1er begründen will, lautet:
Wenn WIr die ın den etzten Jahrzehnten entwickelte kirchliche Friedensethik als
Gesamtkonzept erfassen, ann oilt umgekehrt: Sıe 1St aktueller als Wır
mussen S1€e allerdings 1m heutigen international-polıtischen Kontext onkretisie-
renN, implementieren, Soz1i1alwissenschaftler.

Was denn die zentralen Aussagen der kırchlichen Friedensethik, Ww1e€e s1e
se1t un: ach dem Zweıten Weltkrieg entwickelt wurde? Ihr Kern WaTlr nıcht, W1€
oft behauptet wird, die Abkehr VO  - der Bellum-justum-Lehre, sondern die
Umkehr der Fragerichtung. Nıcht mehr die rage, ob un: W allılı eın Krıeg
rechttertigen sel, stand 1mM Zentrum, sondern die rage, W1e€e Friede gesichert un:
gefördert werden onne Die Lehre VO gerechten Krıeg, unzeıtgemäafß S1e
yesichts der imper1alistischen und ideologischen Krıiege des un! Jahrhun-
derts geworden W al, Warlr Ja 1ın sıch selbst keine Theorie des Krıeges, sondern DE
hörte 1n den Kontext eıner Friedensethik. S1e iragte, ob 6S Kriterien gebe, die
ter estimmten Umständen Krıeg als das geringere bel rechttertigen könnten:;
als eın bel]l ZW3Y, aber als eın außerstentalls gerechttertigtes Mittel, Recht un
Frieden wıiederherzustellen. Es oing ıhr also nıcht Krıeg, sondern TY1e-
densordnung.
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Bereıts 1US X IL hat bekanntlich diese Lehre VO gerechttertigten Krıeg
rückgenommen auf eın Recht YASNG Verteidigung. )as 7weıte Vatiıkanum hat dieses
Recht ebenfalls für den einzelnen Staat postuliert, solange nıcht durch eiıne ınter-
nationale Autorität Sicherheit un Recht der Völker gewährleistet sejlen. Ebenso
hat sıch das Konzıil die Verurteilung des totalen Krıeges durch 1US X I eigen
gemacht un:! die Regierungen aufgefordert, die durch die aALOMAaAare Abschreckung
och gegebene Friıst nutzen, Cub Wege der Konfliktregelung finden.
Aur dieser Lıinıe blieben die kirchenamtlichen Aussagen Z Problem der Atom-
watfen auch 1in den &0er Jahren. Viele Bischofskonterenzen übernahmen damals
die Aussage Johannes Pauls LL das Abschreckungskonzept könne den -
genwärtigen Bedingungen och für moralısch annehmbar gehalten werden, WEel

6S verbunden werde mI1t Schritten eiınem anders sichernden Frieden. Iso
wıeder der Gedanke der Frist!

Allgemeıner gESAaQT.: Friede wurde nıcht mehr begriffen als eın Zustand, der A
gebenenfalls eiınen FEriedensstörer gesichert der wiederhergestellt werden
dürtfe bzw. musse. Friede erscheıint vielmehr in den kirchlichen Dokumenten als
eın Weg un! Prozefß der Konfliktregelung 1n und besseren Formen, dıe die
herkömmliche politisch-militärische Sıcherung erganzen, überholen, vielleicht
gänzlıch überflüssıg machen sollen. Friedensförderung wird ZU zentralen frie-
densethischen Begritt, der die Friedenssicherung umta{t und überschreitet.

Fragt INan pCNAUCI, W as enn mM1t Friedensförderung gemeınt sel, ann lauten
dıie Auskünfte, die ber dıe nıcht vernachlässigenden bisherigen diploma-
tisch-politischen Mittel hinausgehen: Förderung der Menschenrechte, Entwick-
lung und soz1ale Gerechtigkeit, Weltfriedensordnung. Das sind, zugegeben,
nächst Pauschalaussagen. ber s1e treffen den Kern der gegenwärtigen Weltpro-
bleme Das soll 1n rel Teilschritten hıer onkretisiert werden, un! Z W ar den
politischen Begritten, die die Zentralifragen internationaler Politik anzeıgen: In-
tervention, Prävention, Friedenstöderatıion.

Intervention friedensethischen Aspekten
Das moderne Völkerrecht, Ww1e CS sıch eLtw2a 1n der UN-Charta präsentiert, kennt
ebenso Ww1e die kirchliche Friedensethik nıcht mehr das Recht des Einzelstaats,
Krıeg führen Es kennt L1UT och das Recht individueller un!: kollektiver
Verteidigung der Staaten Aggress1ion. Die Vereinten Natıonen siınd konsti1-
tunlert als eıne freiwillige Assoz1atıon der Staaten, die sich gegenselt1g ıhre Souve-
raänıtät un! Integrität garantıeren un zugleich gemeinsam den Frieden siıchern
wollen. Krıeg oilt nıcht mehr als eıne Sache 1L1UT 7wischen einzelnen Staaten, SOIl-

ern als eıne Angelegenheıit der Staatengemeinschaft. Die Grenzen der 1in
diesem Sınn tätıg werden, ıhr vielfältiges Scheitern während des Kalten Krıe-
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5C5S, das alles 1st bekannt un!: ann 1er nıcht erortert werden. ber schon waäh-
rend des Ost-West-Konflikts haben die Vereinten Natıonen auch ach Auswegen
aus diesen Schwierigkeiten gesucht. So ZU Beıispiel die SOgENANNTLEN Blau-
helme 1ın der Charta Sal nıcht vorgesehen. ber weıl I1an Frieden nıcht 1m Uur-

sprünglıch gedachten Sınn militärisch erzwıngen konnte, Wenn die Supermächte
nıcht eiınem Strang‘ wurden die Blauhelme Zur Einrichtung für Y1e-
denswahrung, für „PCACC keeping“, 1m Konsens der Konfliktparteien. Waften e1IN-

1St ihnen L1UTr 7ABEE Selbstverteidigung erlaubt; ıhre Aufgaben sınd Beob-
achtung, Information, Vermittlung. Wır alle kennen aber auch das klägliche Schei-
tern VO  - Blauhelm-Missionen, iın den etzten Jahren mıt schrecklichen Folgen
1m ehemaligen Jugoslawien un 1n Ruanda.

Das hat 1n den etzten Jahren Versuchen un einer Diskus-
S10n geführt dem Aspekt der nterventlion. Prinzıpiell verbietet die
Charta die Einmischung 1ın ınnere Angelegenheiten eines Staates, CS sel1 denn, die
Friedenssicherung ach Kapıtel VII der Charta mache eıne Intervention erforder-
ıch Mıt dieser Begründung haben die Vereinten Natıonen 1n den VErgaANSCHCN
Jahren mehrtach militärisch intervenılert 1ın Formen, dıe ber die herkömmlichen
Blauhelm-Aktionen erheblich hinausgehen. Man spricht VO „PCACCl making“ un:

VO  3 „PCACC enforcement“, VO Frıiedenserzwingung. Die entsprechenden
Resolutionen des Sıcherheitsrats argumentıieren ZWAar mıt Friedenssicherung, der
Begriff 1st aber offensichtlich erheblich erweıtert, enn ZCENANNL werden als
Gründe für das Eıngreiten auch die Verletzung VO  a Menschenrechten, Hungerka-
tastrophen, Geftahr des Völkermordes, Flüchtlingsnot. Dıie wichtigsten Beispiele
für solche Interventionen sınd die Eıinrichtung VO Schutzzonen für die Kurden
1m Nordirak (1994) die Somalıa-Aktion (1992/98); die Einrichtung VO  a Schutz-

für dıie Muslime 1n Bosnıen (1993); ach dem Waffenstillstand VO  e Dayton
durch LFOR abgelöst, schließlich die Schutztruppe für Ruanda (1994) ach der
Völkermord-Katastrophe, zuletzt die Zustimmung der Militärintervention der
USA auf Haıtı ZUr Wiederherstellung der Demokratie 1m September 1994

Dıie einzelnen Fälle sınd sehr unterschiedlich gelagert, aber alle stellten S1e die
Frage, ob CS eın Recht, 2700 eiıne Pflicht der Vereinten Natıonen gebe ZUTFT mıilıtäri-
schen Intervention, die ber den Zweck der Sicherung des ınternationalen
Friedens hinausgeht, W1e dem Kapıtel VII der Charta zugrunde liegt. Dıi1e polı-
tisch-völkerrechtliche Diskussion darüber dauert Die einen Warnen VOI mMOg-
lıichem Mißbrauch un! VOT unkontrollierbaren Folgen; die anderen welsen auftf
den moralıischen Skandal hın, da die Staatengemeinschaft zuschaue bei Katastro-
phen bıs Z Völkermord. Erörtert I1an die rage dem Aspekt der rY1e-
densethik, ann zeıgt sıch, da{ß die alten Krıterien der Lehre VO Z rechtterti-
gvenden Krıeg durchaus ıhre Bedeutung behalten haben;: da{ß S1e aber 1n einem

Kontext eben auch Konsequenzen führen.
Nur elıne legitime politische Autorıtät dürte Krıeg tühren, Sagl die alte Lehre
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Entsprechend ware er iragen: Wer darf, WeI soll vegebenenfalls interven1e-
ren? Eın Interventionsrecht des einzelnen Staates der auch eıner Staatengruppe
gegenüber anderen MU verneınt werden. Gerade dıie souverane Gleichheıit aller
Staaten 1St nämli;ch Bedingung des internationalen Friedens. Zu leicht waäare auch
eın einzelstaatliches Interventionsrecht politisch mißbrauchen, un! damıt läge
der Rücktall 1n die alte Staatenanarchie ahe Eın Interventionsrecht 1St also allen-
talls begründbar als Recht eıner Staatengemeinschaft AD Durchsetzung des inter-
national geltenden Rechts gegenüber einem ıhrer Mitglieder. Ethisch hieße das
dıe Wahrnehmung eınes Weltgemeinwohls. Fın solches international, kooperatıv
un! nıcht durch eıne Weltdiktatur wahrzunehmen, das gleicht fast der Quadratur
des Kreıises. ber WEn WI1r daran festhalten, da{fß die Staaten gemeınsam doch
auch eıne Rechtsgemeinschaft bilden, da{ß also ıhre Souveränıiıtäat nıcht absolut gel-
ten kann, ann x1bt 6S auch eıne gemeınsame Pflicht, dieses Recht siıchern. Wır
berühren ıer das Problem einer Weltfriedensföderatıion, auf das WIr 1mM dritten
eıl zurückkommen.

Zur Rechtfertigung eınes Krieges gehörte ach der alten Lehre der gerechte
UN schwerwiegende Grund, die „Justa E1 OraVIlS causa“ Unbestrıitten 1STt ach der
UN-Charta die Aggression eın Mitglied der Staatengemeinschaft eın
rund für milıtärisches Einschreıiten. ber arum geht CS be1 der Interventions-
problematik Ja gerade nıcht. Diskutiert werden als möglıche Gründe für eine mM1-
lıtärısche Intervention Genozıd un! Massenvertreibungen, wobe1 daran er1n-
CII 1St, da{ß CS se1it 1948 eıne UN-Konvention ber Verhütung un Bestrafung
A @}  n Völkermord 1bt. Diskutiert werden ferner schwere Notlagen für Menschen
in Krıegen un:! Bürgerkriegen, die Androhung eıner ökologischen Katastrophe
durch irgendwelche Machthaber, der Autbau eınes Potentials VO Massenvernich-
tungswaffen (wobeı freilich 1er die bisherigen Mächte 1n Zugzwang
geraten bezüglıch Abrüstung); diskutiert wiırd schließlich als Interventionsgrund
der staatlich unterstutzte Terrorısmus.

uch WE CS 1n Zukunft gelingen ollte, in Weiterentwicklung der UN-Charta
diese Gründe völkerrechtlich ZENAUCI fassen, bleibt doch ethischem
Aspekt 1n der jeweıls gegebenen Sıtuation die Notwendigkeıt, 7zwischen Zielkon-
$lıkten abzuwägen; enn militärisch gyestutzte Intervention nımmt die Anwen-

dung VO  - Waffengewalt, also Krıeg 1n auf. Der rund 7A60 Eıingriff muß nıcht
LLUT gerecht, sondern auch schwerwiegend se1n, W as ımmer LLUT durch Abwägen
1n eınem Ermessensspielraum bestimmen 1STt. Andererseıts 1St eıne Intervention
der Staatengemeinschaft AUS solchen schwerwiegenden Gründen ethisch in dop-
pelter We1ise rechtfertigen; zZu einen aus dem wohlverstandenen Interesse al-
ler Staaten und damıt aus dem Weltgemeinwohl, ZUuU anderen AUS der heute mehr
un! mehr anerkannten Ethik der Menschenrechte oder, 1n der Sprache der christ-
liıchen Gesellschaftslehre, aus der Pflicht weltweıter Solidarıtät. Es o1bt 1mM 1N-
nerstaatlichen Recht immerhın auch dıe Rechtsfigur der unterlassenen Hiıltelei-
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Es 1St schwer bestreıten, da{fß sıch die Staaten, etwa 1m Balkankonflikt
oder während der Katastrophe ın Ruanda, dieses Versäumnıisses schuldig vemacht
haben

Freilich bewegen WIr Uuns, CS se1 wıederholt, 1ın Zielkonflikten. Zu den Krıterien
VO gerechten Krıeg gehört auch die Verhältnismäßigkeit der Mittel bzw. die
Unterscheidung VO Kämpfenden und Zivilbevölkerung. Andererseits 1st Krıeg
mehr als eiıne Polizeiaktion. Er entfaltet eine Eıgendynamik, die auf Vernichtung
des Gegners zielt, schon die eigenen Kräfte möglıchst schonen; un: die
Unterscheidung VO Kämpfenden un: Zivilisten wurde schon 1n den C-
NCN Krıegen auch infolge der Waffenentwicklung aum mehr beachtet. Hınzu
kommt, daß die Formen ınneren Unfriedens (Bürgerkrieg, Guerilla, Terro-
r1SmMUuSs) aum mı1ıt herkömmlichen militärischen Miıtteln bekämpfen sınd Das
Unternehmen Somalıa 1sSt daran STausam gescheitert; andererseıits W ar der Balkan-
konflikt für die Blauhelme nıcht beherrschen.

Für jede Anwendung VO Waffengewalt o1ilt, da{ß S1e 1Ur das letzte, das Ääufßerste
Mittel se1n darf, die SOgeNaANNLTE Ultima ratio; das heıißt, 65 mu{ alles
dere, W as Miıtteln Zur Verfügung steht, versucht werden, eine drohende
Gefahr abzuwenden, einen Konflikt beizulegen. Deshalh bleiben die dıploma-
tisch-politischen Mittel der Konfliktregelung die wichtigeren, un: sS$1e bedürtfen
offensichtlich auf der Ebene der Vereinten Natıonen der Verstärkung un: 1WEeIN-
5 W 4S freilich keineswegs heißt, die Möglichkeit der Intervention könne
tehlen. Andererseits jedoch welst das Krıteriıum Ultima ratiıo nachdrücklich dar-
auf hın, da{fß Prävention, vorbeugende Kontliktbekämpfung, wichtiger 1st als In-
tervention. Dasselbe oilt für die beiden bisher och nıcht angesprochenen Kriıte-
rıen der Lehre VO gerechten Krıeg, nämlı;ch VO  e der rechten Absicht (recta 1N-
tent10) un:! VO Krıteriıum Aussıcht auf Erfolg.

Was darf, W as soll ennn zel einer Intervention se1in? Dıie Gefahr, da{fß sich 1n
eıne humanıtär un: völkerrechtlich selbst gul begründete Intervention der Ver-
einten Natıonen Sonderinteressen einzelner Staaten oder Staatengruppen e1INM1-
schen, 1st ohl Nn1e Sahnz überwinden:; enn weder das Spannungsverhältnis
zwiıischen Interessen un! Gemeinwohl och das Machtgeftälle zwiıischen Staaten
bzw. Staatengruppen 1St authebbar. ber gerade weıl 1eSs 1St; sınd Instiıtutionen
un: Prozesse der internatiıonalen Meınungs- un Willensbildung un geregelte
Entscheidungsverfahren 1mM Rahmen der UN:  € nötıg. Ferner mMUu: die Bere1it-
schaft der Staaten wachsen ZUr gemeınsamen nachhaltigen Bekämpfung der Kon-
fliktursachen. Wenn Friedenssicherung künftig auch die Intervention einschliefßen
soll, 2n 1St C® wichtiger, S1e 1m Kontext VO  - Friedenstörderung wahrzu-
nehmen.

Aussıcht auf Erfolg hei(ßt nıchts anderes als die Chance, das bekämpfende
bel beseitigen. In den Zeıten, als die überliefterte Lehre VO rechtfertigen-
den Krıeg entwickelt wurde, bestand das bel 1n aktuell angewandter Gewalt, 1m
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Übergriff eınes Fürsten, 1m Versuch der Machterweiterung, 1mM Bruch eınes Ver-
der ähnlichem. Dem konnte un! durfte, WECI111 andere Abhilfe nıcht mMOg-

ıch WAal, MmMi1t Milıtärgewalt begegnet werden, WEe1111 die Aussıicht bestand, auf die-
SC Weg FA alten der einem Vertragszustand zurückzukehren. Die
bel jedoch, d1€ ZUT gegenwärtigen Interventionsdiskussion geführt haben, sınd
VO  e völlıg anderer Art Man ann S1€e Sal nıcht mıt militärischen Miıtteln alleın
bekämpften.

Deshalb mMUu VOTI jeder Intervention die rage stehen, ob Chancen gegeben
sınd ökonomıisch-sozıialer, politischer un! rechtlicher Neuordnung der Ver-
hältnısse, 1n denen intervenıert werden soll Dazu 1St Akzeptanz des Eingriffs VO  e

außen sowohl be1 der betroffenen Bevölkerung als auch be1 potentiellen Macht-
tragern nöt1g, die LL1UT schwer erzwingbar 1St Es MU eıne Stabilisierung der SOZ12-
len und politischen Verhältnisse und ein Konsens der wichtigsten gesellschaft-
lichen Kräfte wenı1gstens bıs eiınem vewıssen rad möglıch scheıinen. Wıe
schwieri1g das chaotischen soz1alen Bedingungen SOWI1e in geschichtlich,
ethnısch un: kulturell bedingten Konflikten ist. zeıgen u1ls die Beispiele 1HSGCTEGT

Tage. Auft eıne Formel gebracht heißt 1es Wer intervenıert, braucht eın polıti-
sches Konzept. FEın solches entwickeln, WECI1I111 die Sıtuation schon bıs zZu

Punkt der Intervention VO  . außen gediehen 1St, dürfte am möglıch se1n. Wıe-
erum zeıgt siıch, da{ß Recht un! Möglichkeit ZUT Intervention umftafßt seın
mussen, eingeordnet se1ın mussen in die präventive Bekämpfung VO  3 Konflikt-
ursachen.

Di1e Aufgabe der Prävention: Von der Friedenssicherung AT Friedenstörderung
Im Prinzıp 1st die Grundaussage kirchlicher Friedensethik auch 1n der profanen
politischen Diskussion unbestrıtten, nämlıich: Die wachsende Interdependenz der
Staaten und die Konfliktformen 1n un! zwiıischen ıhnen ertordern ber die
politische un militärische Friedenssicherung hınaus eıne längerfristig angelegte
präventive Friedenspolitik. Diese wırd selt der Friedensenzyklıka Papst Johan-
nes und selt dem / weıten Vatikanum als Friedensförderung bezeichnet,
welche auf die Bekämpfung un möglıiche Beseıitigung VO Konfliktursachen
zielt. Zur Friedensförderung gehören ach Aussage der kirchlichen Dokumente
neben der Entwicklung eıner Weltfriedensordnung, der WIr uns 1m etzten Ab-
schnıtt zuwenden, VOTLI allem die Sicherung un:! Förderung der Menschenrechte
durch Entwicklung VO  e Rechtsstaatlichkeit und demokratischen Beteiligungsfor-
INeN SOWl1e die ökonomisch-soziale Entwicklung 1n Rıchtung autf mehr Gerech-
tigkeit.

Entwicklung se1 der eC€u«ec Name für Friede, hatte schon Paul VI 1967 empha-
tisch formulıert, und 1n den Verlautbarungen des jetzıgen Papstes £5llt ımmer wI1e-

512



Die Bedeutung der Bırchlichen Friedensethik ın der gegenwärtigen politischen Sıtuation

der die CDC Verbindung auf zwiıischen Menschenrechten, innerer un:! internat1o0-
naler sozıaler Gerechtigkeit. Der Papst hat sıch dıie Erkenntnis der NEeEUeErenN Ent-
wicklungsforschung eigen gemacht, wonach „gzood government” (freiheitlich-
rechtsstaatliche Regierung) die Bedingung darstellt auch für die bessere ökono-
misch-soziale Entwicklung der Völker. Er 1St jedoch weıt davon entfernt, mıiıt die-
SC 1nweIls auf die E1ıgenverantwortung der Regierenden 1ın den SOgeNaANNLEN
Entwicklungsländern un!: auf die Notwendigkeit struktureller Reformen die
wohlhabenderen Industrieländer aus iıhrer Verantwortung entlassen. Vielmehr
zıecht sıch durch se1lne ZESAMLE Sozialverkündigung auch die Grundaussage, die
AÄAntwort auf die zunehmende Interdependenz der Staaten un! Völker musse ıhre
zunehmende, auch 1n gemeınsamen Instıtutionen sıch ausprägende Solidarıität
se1n.

Kırchliche Friedensethik, Entwicklungsethik un! Menschenrechtsethik bılden
somıt heute eıne Eıinheıit. Darın liegt gewifß auch eıne Gefahr der Vereinfachung,
nämlıch des Übersehens der schweren Zielkonftlikte, die zwiıischen Frieden, TYe1-
eıt bzw. Selbstbestimmung der Völker un! soz1ıaler Gerechtigkeit auch ımmer
möglich bleiben. ber andererseıits 1st unbestreitbar, da{fß Friede, freiheitliche Ver-
hältnisse und soz1ıale Gerechtigkeit einander bedingen.

Ahnlich W1e€e 1N der Kriegsfrage können WIrFr auch 1er eine ZeEWI1SSE Nähe ”ZW1-
schen der kırchlichen Soz1ialethik un:! den Posıtiıonen b7zw. Bemühungen der Ver-
einten Natıonen feststellen. Deren soeben abgetretener Generalsekretär Boutros
Ghali nannte ın se1ıner Agenda für den Frieden (1992), mıt der CT die Reformdis-
kussion 1n der UN:  ® weıterbringen wollte, ıer Maisnahmebündel, die sıch DC-
genselt1g bedingen un!: stutzen muüßflßten. Z iıhnen gehören auch Ma{fßnahmen der
Friedenskonsolidierung W1€ Reform oder Neuautbau staatlıcher Instıtutionen ın
Krisengebieten, Schutz der Menschenrechte, gemeınsame Projekte ZUT WIrt-
schaftlichen un soz1alen Entwicklung, Bildungsprogramme. In der Charta der
Vereinten Natıonen un:! 1n ıhren Urganen b7zw. Sonderorganisationen 1st 1€es al-
les auch mehr der wenıger angelegt, un gerade Boutros Ghalı hat versucht,
auch mıt großen, weltweıiten Konterenzen der international weıterzukom-
inen. Ich erinnere die Umweltkonferenz VO Rıo 1992, die Weltbevölke-
rungskonferenz VO  a Kaıro 1994, die Soz1ialkonferenz VO Kopenhagen, die
Menschenrechtskonferenz VO  - Wıen und „Habıtat“ ZUr Entwicklung der
Grofstädte 1n der Welt Dıie ethischen Leıitlinien un! die polıtischen Grundein-
sıchten sind also vorhanden. Wo liegen die Schwierigkeiten? Man annn re1l Pro-
blemebenen unterscheiden.

Eın strukturelles Defizıt liegt 1n der inneren WwW1e€e in der internatıonalen Politik
1m Mangel Verbindung der Politikbereiche. Dıie sıcherheitspolitische Diskus-
S10n 1St staatszentriert un:! MU CN se1n; international wırd S1e in den regionalen
Sıcherheitssystemen un!: auf Weltebene 1mM Weltsicherheitsrat geführt. Die wirt-
schaftlich-soziale, die Entwicklungs- un Umweltdiskussion 1St dagegen außerst
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dıffus; S1e könnte un! müfste politisch stärker gebündelt werden, aber S1€e äßt sıch
naturgemäfßs nıcht konzentrieren WwW1e die Sıcherheitspolitik, weı] die vielfältigen
wirtschaftlichen, soz1ialen, kulturellen Kräfte 1n un zwischen den Staaten daran
mafßgeblich beteiligt sınd un beteiligt se1ın mussen. Eben deshalb 1St aber auch
die Beteiligung der Kırche sowohl der Diskussion WwW1e der Praxıs auf diesem
Feld unentbehrlich.

Eın ınstitutionelles Problem liegt, ähnlıch WI1e be] der Sıcherheitsproblematik,
1n dem Spannungsverhältnis zwıschen der Souveränıtät der Staaten und der
Schwäche ıhrer gemeiınsamen Institutionen. Es 1st beinahe selbstverständlich, da{ß
sıch die Entwicklungsländer wehren, WEn Zzu Beıispiel Entwicklungshilte 1b-
hängıg gemacht werden soll davon, dafß der Empfängerstaat Umweltstandards,
Soz1al- un: Menschenrechtsstandards einhält die SOgENANNLE Konditionierung).
Es 1ST ebenso selbstverständlich, dafß sıch die geldgebenden Industrieländer dage-
SsCHh wehren, sıch 1n Eınrıchtungen W1€ der Weltbank un!: dem Weltwährungs-
tonds Mehrheitsbeschlüssen der armeren Länder unterwerten.

Di1e strukturellen W1e€e die instıtutionellen Probleme sınd se1lit Jahren Gegenstand
der Reformdiskussion ın den Vereinten Natıonen und auf den geNaANNTLEN interna-
tionalen Konterenzen. So diskutiert INan ber die Einrichtung VO  - Frühwarnsy-
stemen, die 1n der Lage waren, auf sıch entwıickelnde Konflikte VOL Ort autmerk-
Sich machen, wobej INan auch die Nıchtregierungsorganisationen denkt
Man diskutiert darüber, ob die Welthandelsorganisation 1O) weıterentwickelt
werden kann, indem S1e die bisherigen Aufgaben des Wırtschafts- und Soz1ialrats
der und der Weltentwicklungskonferenz übernimmt. Man diskutiert ber die
Gründung eines Soz1ialrats autf der Ebene der 188 welcher Grundelemente einer
Weltsozialpolitik entwickeln könnte; ebenso (seıt Rıo ber eiınen Umwelt-
TAT. Schließlich sınd Schutz un Förderung der Menschenrechte durch die Verein-
En Natıonen ein Diskussions- und Streitpunkt se1lit ihrer Gründung. Menschen-
rechte können ınternatıional bıs heute 1Ur ber Staaten geltend gemacht werden,
weıl S1Ce als yarantıerte Grundrechte LLUTLE 1m Verhältnis der Individuen ıhrem
Staat gelten, nıcht aber 1m Verhältnis der Staaten untereinander. Die Menschen-
rechte brauchen auf der internatiıonalen Ebene eınen staatlıchen Anwalt:; eigene
Institutionen der o1bt 6S dafür 11UT ganz rudimentär.

Das prinzıpielle, das politisch-ethische Problem ann ftormuliert werden als
Diskrepanz zwischen eıner kurzfristigen Politik des Krisenmanagements un: e1l-
I: längerfristigen, strukturverändernden Politik. Ich meıne das nıcht als eıne bıl-
lıge moralische Anklage. Längerfristig angelegte Politik 1sSt deshalb schwieriger,
weıl die osten-Nutzen-Kalkulation schwieriger 1St;, Je längere Perspekti-
Va Ian anlegt. Ebenso 1St die Erkenntnis un!: Definition, erst recht die Durch-
SEIZUNG längertfristig gedachter wohlverstandener Interessen, VO  e Solidarität ganz
abgesehen, schwieriger als der kurzfristig angelegte Interessenausgleich. Wır mMUuUS-
SCI1 diese Schwierigkeiten sehen, dürten aber VOTLT ıhnen nıcht resıgnıeren.
514



Dıie Bedeutung der kırchlichen Friedensethik ın der gegenwärtıigen politischen Sıtxatıon

Um wichtiger 1sSt die Erkenntnis, welche Aufgaben der Kiırche 1ler zukom-
HGTE Ich stichwortartig reı Felder: erstens Bewulßstseinsbildung SOWI1e P -litisch-soziale Bıldungs- un! Öffentlichkeitsarbeit, WOZU WIr eine stärkere Ver-
NELZUNgG der kırchlichen Hıltswerke mıt der katholischen Erwachsenenbildungun! mıt den vielen Inıtıatıvgruppen bräuchten: zweıtens Beratung un:! Beeinflus-
SUuns der Politik auf allen Ebenen: drittens die Präsentation modellhafter Projekte
aus der Entwicklungsarbeit der verschiedensten Art, VO Bewässerungsprojektbıs hın ZU Autbau eiıner Genossenschaft oder einer berufsbildenden Schule.

Möglichkeiten und Grenzen einer Weltfriedensordnung
Nachdem die Eisesdecke des SowjJetsystems un:! die Starre Machtstruktur des
Kalten Krıeges sıch aufgelöst haben, ist die internationale Staatenwelt erheblich
abiler geworden, werden altere un E Konflikte och häufiger als schon
VOT wıeder mıt Waffengewalt ausgetragen. Manche Beobachter befürchten, die
Welt falle 1n die Staatenanarchie der Zeıt VOT 1914 zurück. ber die weltumspan-
nende Abhängigkeit aller VO  } allen un die Globalität der Probleme erlauben e1-
nenNn solchen Rückfall nıcht. Dıie Welt braucht eıne Cu«c internatıonale Ordnung.
Die kırchliche Friedensethik ordert eine solche dem Stichwort Weltfrie-
densordnung oder Weltautorität schon se1t dem Ende des Zweıten Weltkriegs. Sie
hat jedoch diese Zielvorstellung nıcht näher präzısıert, und auch iın der Entfaltungder christlichen Gesellschaftslehre findet sıch azu nıcht viel Wır mussen jedoch
ber Möglichkeiten un:! Grenzen einer solchen Ordnung sCHAUCI nachdenken,
WECNN WIr nıcht Ilusionen nachlaufen un: 1ın elıne ganz alsche Rıchtung gehen
wollen.

In der profanen polıtischen Philosophie uNSCTeEeT Tage wırd die Frage dıskutiert,
ob eine Weltfriedensordnung als Weltstaat möglıch un wünschenswert 1St,
m1t zugleich alle Polıitik „Weltinnenpolitik“ würde Ich möchte mich jer den Ar-
gumenten derer anschließen, die eine solche Entwicklung weder für wünschens-
wert och für möglich halten. Dıie Alternative 2WA0] darf aber ann den
Aspekten christlicher Friedensethik nıcht lauten, 1ın eiıner Anarchıe VO fast 200
Staaten auf dieser CN gewordenen Erde weıterzuleben; vielmehr wırd C5S, gerade
weıl un: WE eın Weltstaat nıcht möglıch 1st; Z Pflicht der Staaten un der
Staatengruppen, ın 1e] CHNCICK, auch instıtutionalisıerter Kooperatıon als bisher
die gemeınsamen Probleme bearbeiten. Es o1bt Aufgaben eines Weltgemein-
wohls, die LLUTr gemeınsam wahrgenommen werden können.

Dıie Versuchung, sıch eiınen Weltstaat nıcht LLUT vorzustellen, sondern auch
wünschen, wırd heute verstärkt angesichts der weltweıiten wiırtschaftlich-sozialen
und der ökologischen Probleme, ethisch gesprochen, angesichts der krassen 1n
gleichheit 1n der Verteilung und Nutzung der Erdengüter. Weltfriede un: welt-
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weıte Gerechtigkeit scheinen eiınen Weltstaat ordern. In den USA haben
Schüler des bekannten Gerechtigkeits- Theoretikers John Rawls auf der Basıs der
alten Vertragstheorie eıne Art kosmopolitischen Soz1aldemokratismus entwickelt,
die Vorstellung eines weltumspannenden Wohlfahrtsstaats, der für die globale
Gleichverteilung der Erdressourcen uch die 1m Herbst 1995 VO Mısereor
vorgelegte Wuppertaler Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“ geht VO  - der Prä-
mı1ısse AaUS, 6S gebe eın „gleiches Recht“ aller heute ebenden Menschen und auch
der künftigen Generatıonen, die Ressourcen der Erde 1n Anspruch nehmen.

Nun leuchtet der Grundgedanke eiıner weltweıten und auch künftige (senera-
tionen einschließenden Solıdarıtät aller Menschen dem Christen unmıiıttelbar e1In.
Das bedeutet jedoch nıcht, diese Solidarıität musse durch einen Weltstaat realısıert
werden. Gegen einen Weltstaat, der den Weltfrieden sOUuveran durch se1ın Macht-
WOTIT siıchern und weltweıte Wohlfahrt durch Gleichverteilung der Erdengüter
herstellen könnte, sprechen nıcht LLUT praktıische, sondern auch prinzıpiell eth1-
sche Gründe

Dıie praktischen Gegengründe ergeben sıch AUS der Anschauung der heutigen
Welt 1n der Vieltalt der Staaten un: Völker, der Kulturen, der Wırtschafts- un
Soz1alräume. 7war o1bt 6S Prozesse der OÖffnung, des Austauschs, der gegenseılt1-
CI Durchdringung der Wıirtschaftsräume und Kulturen, un:! CS o1bt deshalb
auch die Notwendigkeit der CHNSCICH politischen Kooperatıon. ber die Vieltalt
der Staaten repräsentiert doch eıne Vielfalt VO Völkern m1t ıhren unterschiedli-
chen Interessen, Tradıitionen, Überzeugungen, Religionen. Es 1Sst schwer vorstell-
bar, da{fß die Staaten treiwillie auf die eigenständıge Wahrnehmung iıhrer nteres-
SCIl, auf Eıgenrecht und Selbständigkeit verzichten werden. Gerade die gegebene
un och wachsende Interdependenz, die CHNSCICI Kooperatıon Zwıngt, be-
wirkt 1m Gegenzug eın verstärktes Beharren der Einzelstaaten un!: regionaler
Gruppen auf ıhrem Eıgenrecht. Globalisierung Uun: Regionalısıerung bedingen
sıch gegenseılt1g.

1ne zweıte Argumentationskette den Weltstaat kommt aus der S
schichtlichen Ertahrung, leitet aber auch schon ber den prinzipiellen Gegen-
argumenten. Staatsgrenzen un sınd häufig Gegenstand des Streıts, aber
das erlaubt nıcht, S1e 1 negatıv sehen. Staatsgrenzen schaffen Räume inner-
gesellschaftlichen Friedens, weıl un sotern 1n ıhnen eıne legitime Autorität mıt
begrenzter Verantwortung, aber eben deshalb wırksam Recht und Frieden siıchern
Ckabst Die ersatzlose Auflösung dieser renzen würde Sıcherheiten autflösen un!:
mühsam Erreichtes 1ın rage stellen. Das oilt niıcht LLUT rechtsstaatlich, sondern
auch soz1alstaatlıch.

Wır erleben 1€es dem mı1t 1e] Leidenschaft un! hohem Auftwand Moral
diskutierten Problem der Flüchtlinge un!: Asylbewerber. Selbstverständlich sınd
WIr, zumal als Christen, azZzu verpflichtet, Menschen, die 1ın Not geraten sınd,
helfen un! polıtisch Verfolgten Asyl gewähren. Wır ertahren jedoch, dafß der
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für Einzeltälle gedachte Weg der Nothilfte immer schwieriger wırd, WEeCeNnNn Flucht
einem Massenphänomen wiıird Diese Problematik 1sSt nıcht lösbar gleichsam

auf soz1altechnıschem Weg, das heißt durch den TIrıck der völligen Grenzöffnung.
Dieser bietet, auch WE INnan ıh humanıtär begründet, keine LOösung. Die
z1ale Not un die Armut VO  e Milliarden Menschen auf der Welt 1st nıcht dadurch
behebbar, da{ß die Wohlstandsregionen diese Menschen be] sıch aufnehmen. Das
würde LUr den Wohlstand auch dieser Regionen zerstoren un: damıt jede Aus-
sıcht auf bessere Entwicklung. Lösbar 1st das Problem langfristig 1Ur durch Ent-
wicklung in den Armutsregionen, durch ökonomische, sozıale und poliıtisch-kul-
turelle Entwicklung, Ww1e oben schon angedeutet. ber AZU 1m Ma{iß Uullserer

Möglichkeiten Hıiıltfe leisten, das 1st unNlseTre unabdingbare Pflicht.
Wır kommen den prinzıpiellen Gründen, die einen Weltstaat SPIC-

chen iıne Weltregierung, die a4aus eigener Machtvollkommenheit den Frieden 1n
der SaAaNZCHN Welt sollte siıchern können, müßte mächtiger seın als der mächtigste
Eınzelstaat, als die mächtigste Staatengruppe; un:! sS1e mülfßte C DAU die SORC-
nNnannte Kompetenz-Kompetenz haben, das heißt das Recht, die Zuständigkeiten
der unterschiedlichen Ebenen VO sıch aus festzulegen. Da sıch die Staaten nıcht
treiwillig eıner solchen Weltautorität unterwerfen werden, könnte S1e LLUTr durch
einen Hegemon, durch eıne Supermacht mıiıt Gewalt CIZWUNSGCH werden. Selbst
Wenn das ohne Krıeg abginge, hätten WIr faktiısch eıne Weltdiktatur. Das 1St keine
anzıehende Zukunftsvorstellung. In eiıner weltumspannenden Diktatur yäbe CS

nıcht einmal mehr ein Recht auf Auswanderung, e1ınes der ersten Menschen-
rechte, das ın der euzeılt gegenüber absolutistischen Regımen Wahrgenommen
wurde Es bleibt also als akzeptabler Weg Z Friedenssicherung 1Ur die Weltfö-
deration freı bleibender Staaten, eıne kooperativ-ınternationale, nıcht eıne a-
natıonale Lösung. Das entspricht auch dem Subsıdiarıtätsprinzip.

Gegenüber der Vorstellung VO umtassenden Weltwohlfahrtsstaat ware
nächst iragen, ob E eigentlich zutrifft, da{ß alle Ungleichheit zwischen Men-
schen, Menschengruppen, Kulturen und Generationen der Rechtfertigung be-
darf Wır Menschen schulden uns gegenseıt1g unNnserer Gleichheit 1n der
personalen Würde zweıtellos Gewaltlosigkeit. Das 1st auch der Grundgedanke
der alten Vertragstheorien. ber die Individualität der Person, die Besonderheit
der Je eigenen Bıographie, sodann Phänomene WwW1e€e Arbeitsteilung un:! Spezıalı-
sıerung, schließlich die unterschiedliche ökonomisch-soziale un techniısche
Entwicklung und die Vieltalt un: Ungleichzeitigkeit der Kulturen auch 1n der
heutigen Welt bedingen eın unübersehbares und nıcht beseitigendes Ma
Ungleichheiten. Di1e Grenze, VO der aAb solche Ungleichheiten nıcht mehr
rechtfertigen sınd, lıegt dort, Menschen iıhre Grundbedürfnisse nıcht befrie-
digen können 1n eıner Form, die dem Standard der S$1e umgebenden Kultur eNt-

spricht, un!: S1e ıhre sıch gegebenen Möglichkeiten nıcht entwickeln kön-
HEN: Bedürtfnis- un:! Chancengerechtigkeit sıchern, 1st eın AUS personaler
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Menschenwürde un Solidarıität tolgerndes Gebot, nıcht aber die weltweite
Gleichverteilung der Güter.

Wır wı1issen heute, da{fß solche Gerechtigkeit gerade nıcht auf dem Weg der Cga-
lıtären, staatliıch verordneten Verteilung des Vorhandenen erreichbar 1St, weıl auf
diesem Weg mıt vielen Freiheitsrechten auch die Entfaltungsmöglichkeiten der
soz1alen Kräfte auf der trecke bleiben. Deshalb mussen WIr Wege suchen, die gCc-
botene Solidarität subsıidıär verwirklıchen, Freiheit un Gerechtigkeit mıte1n-
ander vereinbaren. Dies erfordert die Gestaltung soz1aler un politischer Insti-
tutionen, die Freiheit siıchern un!: zugleich eiınen ständıgen soz1alen Ausgleich
zwischen unterschiedlichen Rechtsansprüchen ermöglıichen. Solche Institutio-
1LIC1I1- un Verfahrensgerechtigkeit der Ethiker Otfried Höffe politische Ge-
rechtigkeıt. Wır können darın die moderne, 1n Instıtutionen übertragene orm
der alten austeilenden Gerechtigkeıt sehen, die WIr besser als Teilhabegerechtig-
elt bezeichnen. Denn gemeınt Wlr mıt dieser „1ustitla distributiva“ keineswegs
eine Gleichverteilung der materiellen (Csuüter durch die Regierenden; gemeınt W ar

vielmehr, allen Teilhabe gewähren den Csütern des Gemeinwohls, das sınd
VOLI allem Recht un Friede. Der moderne Soz1ialstaat hat soz1ıale Sıcherheit hın-
zugefügt, aber auch diese 1st, Ww1e€e angedeutet, L1LL1UT auf dem Weg der Teilhabe, nıcht
durch zentralistische Verteilung erreichen.

Wır können 1er nıcht mehr 1mM Detaijl erörtern,; W as 1es für die internationale
Politik bedeutet. Ich MU: mich damıt begnügen, eın Fazıt dahingehend for-
mulieren, da ıch Sagc Die FEinzelstaaten un! die regionalen Staatengruppen sınd
heute des Weltgemeinwohls wiıllen nıcht LLUT genötigt, sondern verpflichtet,
ıhre eigenen Interessen als wohlverstandene 1mM Geflecht der vieltältigen nteres-
SCI1 definieren un: wahrzunehmen:; S1€E sind verpflichtet CHSCICI Koopera-
t1on untereinander un! ZuUur vertraglich, völkerrechtlich gesicherten Entwicklung
VO  o gemeınsamen internationalen, vielleicht MU I11all Sagch, transnatıonalen In
stıtutionen, mıt deren Hılte sS1Ee ıhre Kooperatıon dauerhaft machen und die DE
melınsamen Aufgaben besser als bisher lösen können (Friedenssicherung, Ent-
wicklung un soz1ıaler Ausgleich, Schutz der Umwelt, Schutz der Menschen-
rechte). Das 1ST un! bleibt eiıne ständıge un! schwierige Aufgabe, die sıch gerade
deshalb stellt, weıl eın Weltstaat weder möglıch och wünschenswert 1St.

Keın 'olk un keıne Regierung 1st unmıiıttelbar zuständıg un: verantwortlich
für die Welt Verantwortung ın und zwischen Großgruppen 1st ımmer inst1-
tutionell bedingt un:! damıt auch begrenzt. ber das Handeln der Grofßgruppen
un: ıhrer Instıtutionen steht heute 1n zunehmender Interdependenz, un!: die Ant-
WOTrTrT darauf heißt zunehmende Solidarıtät. Diese MU 1n Institutionen und Re-
geln der Friedensförderung übersetzt werden. Das 1St. das aktuelle Gebot der
kirchlichen Friedensethik.
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